
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1972/10/6 11Os98/72
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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.10.1972

Norm

StPO §477 Abs1

StPO §477 Abs2

Rechtssatz

Ein Verstoß gegen diese Bestimmungen liegt vor, wenn das Berufungsgericht abgesehen von dem Fehlen eines

diesbezüglichen Antrages überhaupt, an Stelle einer bedingten Freiheitsstrafe eine unbedingte Geldstrafe verhängt.

Entscheidungstexte

11 Os 98/72

Entscheidungstext OGH 06.10.1972 11 Os 98/72

11 Os 3/81

Entscheidungstext OGH 21.01.1981 11 Os 3/81
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